


 
 

 

Pufferungs- und Bindungsvermögen sowie das Ertragspotenzial entsprechen der sehr hohen 

Einordnung, während die Austauschkapazität hoch bis sehr hoch ist (LAGB 2005). 

Laut dem Ausführungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzgesetz 

(Bodenschutz-Ausführungsgesetz Sachsen-Anhalt – BodSchAG LSA) § 1 

Vorsorgegrundsätze (1) soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden, dabei sind Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Vorrangig 

sind bereits versiegelte, sanierte, baulich veränderte oder bebaute Flächen wieder zu nutzen.  

 

In die die Abwägung ist jedoch einzubeziehen, dass Deutschlands Klimaziele nach deutlich 

mehr Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien verlangen. Die Bundesregierung verfolgt 

das Ziel, die Windenergie weiter auszubauen, bis 2030 soll nahezu eine Verdoppelung der 

heutigen Kapazität erfolgt sein. Um den Ausbau der Windenergie zu beschleunigen, 

verabschiedete die Bundesregierung im Februar 2023 das „Wind-an-Land-Gesetz“. In diesem 

ist vorgesehen, dass die Bundesländer bis 2032 durchschnittlich zwei Prozent ihrer Fläche zur 

Windkraft-Nutzung ausweisen. Doch der Raum dafür ist begrenzt. Die Bedingungen für 

Windenergieanlagen auf Agrarflächen sind hervorragend: Sie sind weitläufig, windoffen und 

meist gut an Infrastrukturen angebunden. Auch schließen sich Landwirtschaft und Windkraft 

nicht unbedingt aus. Windkraftanlagen beanspruchen nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche 

und lassen, im Gegensatz zur Errichtung von Photovoltaikanlagen, gut 99% des Ackers für 

Landwirtschaft verfügbar.  

Um dem Ausbau der Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien nicht entgegenzustehen 

und dabei den bedeutenden Produktionsfaktor Boden so gering wie möglich einzuschränken, 

sind bei der weiteren Planung und der Umsetzung des Vorhabens (Bau von 

Windenergieanlagen) nachfolgende Hinweise zu beachten: 

 

• Für die Erschließung des Vorhabens ist das bereits vorhandene Wegenetz 

zu nutzen, die benutzenden Wirtschaftswege müssen in ihrem Zustand 

erhalten oder sogar verbessert werden. Entstandene Schäden sind durch 

den Investor zu ersetzen. Die anschließende Benutzbarkeit der 

landwirtschaftlichen Wirtschaftswege muss gewährleistet sein. 

• Durch den Investor ist zu prüfen, ob Meliorations- oder Drainageanlagen 

von der Baumaßnahme betroffen sind. Sollten bei den notwendigen 

Erdarbeiten Schäden an den Anlagen auftreten, muss der Investor diese 

beseitigen und haftet außerdem für die Funktionstüchtigkeit.  

• Beim Aushub der Erde sind Mutterboden und Unterboden getrennt zu 

lagern. Die Gräben sind in der richtigen Reihenfolge wieder zu verfüllen. 

An den Stellen, wo Kabelleitungen Wege schneiden, ist der Boden 

sorgfältig wieder zu verfestigen.  
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(siehe jedoch die Überleitungsregelung in § 245f Absatz 3 BauGB), als Beschleunigungsgebiete 

auszuweisen, wenn das Windenergiegebiet nicht in einem der nach Absatz 2 ausgeschlossenen 

Gebiete liegt. Die Darstellung als Beschleunigungsgebiet setzt die Ausweisung eines Windener-

giegebiets in einem Raumordnungsplan voraus. In ausgewiesenen Beschleunigungsgebieten ist 

dann das in § 6b des WindBG umgesetzte beschleunigte Genehmigungsverfahren nach Artikel 16a 

der Richtlinie (EU) 2018/2001 anzuwenden. Das Windenergiegebiet wird jedoch zusätzlich als Be-

schleunigungsgebiet qualifiziert. Hierfür gelten die zusätzlichen Voraussetzungen der Vorschrift.  

 

§ 249c Absatz 4 eröffnet den Ländern die Möglichkeit, die Verpflichtung in Absatz 1 Satz 1 einzu-

schränken, neue Windenergiegebiete im Flächennutzungsplan immer dann zugleich als Beschleu-

nigungsgebiete auszuweisen, wenn kein Ausschluss nach Absatz 2 einschlägig ist. Macht ein Land 

hiervon Gebrauch, gilt Folgendes: 

Sobald für das jeweilige Land der Flächenbeitragswert nach Spalte 2 der Anlage zum WindBG oder 

das daraus abgeleitete regionale Teilflächenziel erreicht wurde (zum Nachweis siehe Feststellung 

in § 5 Absatz 1 oder 2 WindBG), steht es der Gemeinde bei der Darstellung zusätzlicher, überobli-

gatorischer Windenergiegebiete frei, diese ebenfalls als Beschleunigungsgebiete darzustellen. 

Eine Verpflichtung zur gleichzeitigen Ausweisung als Beschleunigungsgebiet besteht dann nicht 

mehr. 

Alle bis zum 19.05.2024 ausgewiesenen Windenergiegebiete im Sinne des § 2 Nummer 1 WindBG 

sind Beschleunigungsgebietes, wenn bei Ausweisung eine Umweltprüfung und, soweit erforderlich, 

eine FFH-Verträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde und das Windenergiegebiet nicht in einem 

Natura 2000-Gebiet, Naturschutzgebiet, Nationalpark oder in der Kern- / Pflegezone eines Bio-

sphärenreservates liegt (§ 6a WindBG).  

 

Die Gemeinde Hohe Börde hat keine Ermächtigung Beschleunigungsgebiete für die Windenergie 

an Land im Rahmen der Flächennutzungsplanung auszuweisen. Im Land Sachsen-Anhalt sind nur 

die Regionalen Planungsgemeinschaften zuständige Planungsträger für die Ausweisung von Wind-

gebieten zur Erreichung der Flächenbeitragswerte nach WindBG (§ 3 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 

WindBG, § 9a LEntwG LSA).  

 

Eine landesplanerische Stellungnahme wird daher nicht abgegeben. 

 

Ich stelle es der Gemeinde anheim ihre Planung an die gesetzlichen Bestimmungen anzupassen 

und erneut zur landesplanerischen Abstimmung vorzulegen.  
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Bei der weiteren Bearbeitung der 7. Änderung des FNP bitte ich darüber hinaus folgendes zu be-

achten:  

- Neuaufstellung Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 

Die Landesregierung Sachsen-Anhalt hat mit Beschluss vom 08.03.2022 die Einleitung des Ver-

fahrens zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplanes Sachsen-Anhalt beschlossen. Am 

22.12.2023 hat die Landesregierung den ersten Entwurf zur Neuaufstellung des Landesentwick-

lungsplanes Sachsen-Anhalt beschlossen und zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der in ihren Be-

langen berührten öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts freigegeben. Der 2. Entwurf 

LEP-LSA, für den das Beteiligungsverfahren öffentlicher Stellen und der Öffentlichkeit gemäß § 9 

Abs. 2 ROG in Verbindung mit § 7 Abs. 5 LEntwG LSA eingeleitet worden ist, umfasst folgende 

Planunterlagen: Textteil und Begründung, Hauptkarte, Festlegungskarte Raum-struktur, Festle-

gungskarte Mittelbereiche, Festlegungskarte Untertägige Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung, 

Erläuterungskarte Schwerpunktraum für die Landwirtschaft sowie Umweltbericht. Das Beteili-

gungsverfahren ist am 17.10.2025 abgelaufen. Der bisherige Verfahrensstand kann unter 

https://mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/raumordnung-und-landesentwicklung/neuaufstellung-

des-landesentwicklungsplans  eingesehen werden.  

 

- Regionale Entwicklungspläne der Planungsregion Magdeburg 

Für das Plangebiet ist der REP Magdeburg 2025, der nach Veröffentlichung im Amtsblatt LVwA 

Nr. 07/2025 am 15.07.2025 wirksam geworden ist, maßgebend auf der Ebene der Regionalpla-

nung. 

Auf der Ebene der Regionalplanung weiterhin maßgebend ist der mit Veröffentlichung am 

16.04.2024 wirksam gewordene Sachliche Teilplan „Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der 

Siedlungsstruktur - Zentrale Orte / Sicherung und Entwicklung der Daseinsvorsorge / Großflächi-

ger Einzelhandel für die Planungsregion Magdeburg“ (STP ZO Magdeburg). 

Mit dem Beschluss der Regionalversammlung vom 12.10.2022 (Beschluss RV 07/2022) wurde 

das Kapitel 5.4 aus dem Gesamtplan REP Magdeburg herausgelöst und mit dem Beschluss der 

Regionalversammlung vom 12.10.2022 (Beschluss RV 08/2022) als Sachlicher Teilplan „Ziele 

und Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg“ mit Umweltbericht weitergeführt. 

In der Sitzung der Regionalversammlung am 19.02.2025 hat diese mit Vorlage RV 05/2025 den 

1. Entwurf des STP Energie zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der in ihren Belangen berührten 

öffentlichen Stellen gem. § 9 Abs. 2 ROG beschlossen. Diese erfolgte vom 18.03. - 06.05.2025 

und ist im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt vom 18.03.2025 sowie auf der 

Internetseite der RPM bekannt gegeben worden. 

Die Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg ist grundsätzlich in Bezug 

auf die in Aufstellung befindlichen Ziele der Regionalplanung als sonstige Erfordernisse der 

https://mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/raumordnung-und-landesentwicklung/neuaufstellung-des-landesentwicklungsplans
https://mid.sachsen-anhalt.de/infrastruktur/raumordnung-und-landesentwicklung/neuaufstellung-des-landesentwicklungsplans
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Raumordnung gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 ROG als Träger öffentlicher Belange für die Abgabe der 

Stellungnahme zuständig und zu beteiligen. 

Bei der weiteren Planung ist die Stellungnahme der RPG Magdeburg vom 08.12.2025 zu beach-

ten.  

 

 

Mit dieser Stellungnahme wird den vorgeschriebenen Genehmigungs- und Zulassungsverfahren 

nicht vorgegriffen und es werden weder öffentlich-rechtliche noch privatrechtliche Zustimmungen 

und Gestattungen erteilt. 

 

Im Auftrag  

 

Winzer  

 





Zur Information wird darauf hingewiesen, dass im wirksamen REP MD für den als "Be-

schleunigungsgebiet für die Windenergie an Land" dargestellten Geltungsbereich des Ent-

wurfes der o. g. 7. Änderung des Flächennutzungsplans überwiegend keine Festlegungen 

in der Hauptkarte dargestellt sind.  

 

Der als "Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land" dargestellte Geltungsbereich 

des Entwurfes der o. g. 7. Änderung des Flächennutzungsplans ist aber im wirksamen REP 

MD in der Gemarkung Irxleben für eine Fläche von etwa 15 ha anteilig unter Anwendung 

von Grundsatz 121 LEP LSA 2010 als Vorranggebiet für Landwirtschaft I Teile der Magde-

burger Börde (Kapitel 6.2.1, Ziel Z 6.2.1-2) festgelegt und in der Hauptkarte dargestellt.  

 

Vorranggebiete für die Landwirtschaft sind Gebiete, in denen Grund und Boden ausschließ-

lich für die landwirtschaftliche Bodennutzung in Anspruch genommen werden darf. (LEP 

LSA 2010; Z 128) (Übernahme REP MD, Kapitel 6.2.1, Ziel Z 6.2.1-1). 

 

In der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese mit Vorlage RV 07/2022 

beschlossen, ihren Beschluss zur Vorlage RV 04/2010 vom 03. März 2010 zur Aufstellung 

des Regionalen Entwicklungsplanes für die Planungsregion Magdeburg dahingehend zu än-

dern, dass das Kapitel 5.4 Energie mit den Gliederungspunkten 5.4.1 Nutzung der Wind-

energie, 5.4.2 Biomasse, 5.4.3 Solarenergie nicht mehr Gegenstand dieses Aufstellungs-

verfahrens ist.  

 

Ebenfalls in der Sitzung der Regionalversammlung am 12.10.2022 hat diese zum Kapitel 

Energie mit Vorlage RV 08/2022 die Aufstellung eines Sachlichen Teilplans „Ziele und 

Grundsätze zur Energie in der Planungsregion Magdeburg“ mit Umweltbericht für das Ge-

biet der RPM (STp Energie MD) und die Einleitung des Aufstellungsverfahrens gemäß § 9 

Abs. 1 Raumordnungsgesetz, § 7 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 4 LEntwG LSA beschlossen. Die 

öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes Sachsen-

Anhalt vom 15.11.2022 (Seite 161 ff.) sowie auf der Internetseite der RPM.  

 

Die Aufstellung dieses Sachlichen Teilplans erfolgt, um mit dessen Beschluss gemäß § 5 

des zum 01.02.2023 in Kraft getretenen Gesetzes zur Festlegung von Flächenbedarfen für 

Windenergieanlagen an Land (Windenergieflächenbedarfsgesetz - WindBG) festzustellen, 

dass er mit den gemäß § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regionalen Teilflächenzielen 

für die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 im Einklang steht. Um dies zu erreichen, 

werden die Windenergiegebiete [§ 2 Ziffer 1. a) Wind BG] als Vorranggebiete für die Nut-

zung der Windenergie positiv festgelegt. 

 

Das in der Anlage zu § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegte Teilflächenziel von 1,9 Prozent 

der Gesamtfläche der RPM für den Stichtag 31.12.2027 wird im Planungsraum der RPM 

bereits tatsächlich durch die mit bestehenden Windparks und Windenergieanlagengruppen 

sowie Einzelwindenergieanlagen bebauten Flächen erreicht und durch bereits erteilte bzw. 

anstehende Genehmigungen für Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen nach 

BImSchG im direkten Umfeld bestehender Windparks übertroffen, so dass die tatsächlich 

für die Nutzung der Windenergie in Anspruch genommene Fläche bereits jetzt bei mehr als 

2 Prozent der Gesamtfläche der RPM liegt.  

 

 

 

 

 



Gemäß § 249 Abs. 3 BauGB gilt die Rechtsfolge des Absatzes 2 bis zum Ablauf des 31. 

Dezember 2030 zudem nicht für Vorhaben im Sinne des § 16b Absatz 1 und 2 des BImSchG 

in der hier genannten Fassung, es sei denn, das Vorhaben soll in einem Natura 2000-Gebiet 

im Sinne des § 7 Absatz 1 Nummer 8 BNatSchG oder in einem Naturschutzgebiet im Sinne 

des § 23 BNatSchG verwirklicht werden. Damit richtet sich die Zulässigkeit eines dement-

sprechend beantragten Repowerings für jede praktisch immer außerhalb von Natura 2000- 

und Naturschutzgebieten befindliche kleinere Windenergieanlagengruppe sowie Einzel-

windenergieanlage im Planungsraum der RPM auch unabhängig von ihrer Lage in einem 

festgelegten Vorranggebiet für die Nutzung der Windenergie bis zum Ablauf des 31. De-

zember 2030 nach § 35 Abs. 1 Nummer 5. BauGB, womit eine Genehmigung in diesen 

Fällen in Abhängigkeit von der bestehenden Vorbelastung grundsätzlich wahrscheinlich er-

scheint. Dies gilt grundsätzlich auch für die 11 hier nach gegenwärtiger Datenlage befind-

lichen Windenergieanlagen im Bestand. 

 

Nach den Angaben der Netzbetreiber sind die Anschluss- und Netzkapazitäten an Tagen ab 

durchschnittlicher Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien zudem bereits durch die damit 

gegenwärtig bestehende Leistung überlastet, was durch häufige Abschaltung von Wind-

energieanlagen aus Gründen der Netzstabilität auch im Planungsraum der RPM sichtbar ist 

(siehe dazu z. B. Artikel der Mitteldeutschen Zeitung: „Überlastetes Stromnetz Windräder 

häufig abgestellt: An 225 Tagen gab es Netzeingriffe in Mitteldeutschland“). Auch der ge-

genwärtig bereits im Planungsverfahren befindliche Netzausbau wird nach Angaben der 

Netzbetreiber nicht ausreichen, allein die im Planungsraum der RPM durch Repowering der 

bereits bestehenden Windenergieanlagen erreichbare Leistung aufzunehmen.  

 

Eine mit weiterem Investitionsbedarf verbundene Infrastruktur zur Zwischenspeicherung 

erneuerbarer Energien bzw. der RPM bekannte schlüssige wirtschaftlich umsetzbare Pla-

nungskonzepte dazu gibt es im Planungsraum der RPM bisher nicht, wenngleich zwischen-

zeitlich erste Einzelprojekte dazu bekannt geworden und teilweise umgesetzt sind. Nach 

Angaben der Netzbetreiber reicht dies aber bisher ebenfalls noch nicht aus, allein die im 

Planungsraum der RPM durch Repowering der bereits bestehenden Windenergieanlagen 

erreichbare Leistung aufzunehmen. Zum Thema der gegenwärtig unverändert gerade auch 

in der Planungsregion Magdeburg zeitweise überlasteten Netze wird hier auch auf einen 

aktuellen Artikel der Berliner Zeitung vom 01.12.2025 hingewiesen: "Netze überlastet: 

Eon-Chef warnt Merz vor zu schnellem Ausbau von Wind und Sonne".  

 

Die RPM hat entsprechend dem gesetzlichen Auftrag ein Konzept für die Festlegung der 

Gebiete zur Nutzung der Windenergie erarbeitet, wonach das in der Anlage zu § 9a Abs. 2 

LEntwG LSA festgelegte Teilflächenziel von 2,3 Prozent der Gesamtfläche der RPM bereits 

für den Stichtag 31.12.2032 durch die danach festzulegenden Vorranggebiete für die Nut-

zung der Windenergie erreicht und mit 2,46 Prozent übertroffen wird. In der Sitzung der 

Regionalversammlung am 23.10.2024 hat diese mit Vorlage RV 10/2024 das Konzept für 

die Festlegung der Gebiete zur Nutzung der Windenergie beschlossen. 

 

In der Sitzung der Regionalversammlung am 19.02.2025 hat diese mit Vorlage RV 05/2025 

den auf Grundlage dieses Konzeptes erstellten STp Energie MD zur Beteiligung der Öffent-

lichkeit und der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen gem. § 9 Abs. 2 Raum-

ordnungsgesetz (ROG) beschlossen.  

 

Diese erfolgte vom 18.03. – 06.05.2025 und ist im Amtsblatt des Landesverwaltungsamtes 

Sachsen-Anhalt vom 18.03.2025 sowie auf der Internetseite der RPM bekannt gegeben 

worden. 



Im Gebiet der Gemeinde Hohe Börde sind begründet durch dieses Konzept grundlegend 

anhand der unmittelbaren Prägung durch Windenergieanlagen im Bestand 6 Vorrangge-

biete für die Nutzung der Windenergie im STp Energie MD festgelegt, die bereits etwa 

1.188 ha der Gesamtfläche der Gemeinde Hohe Börde nach amtlicher Statistik von 17.242 

ha in Anspruch nehmen.  

 

Bereits im Entwurf des STp Energie MD sind damit im Gebiet der Gemeinde Hohe Börde 

Flächen als Vorranggebiete für die Nutzung der Windenergie festgelegt, die einen Flächen-

anteil von etwa 6,89 Prozent der Gesamtfläche der Gemeinde Hohe Börde in Anspruch 

nehmen.  

 

Hinzu kommen im Gebiet der Gemeinde Hohe Börde 26 Windenergieanlagen im Bestand 

die sich nach diesem Konzept nicht in die festgelegten Vorranggebiete für die Nutzung der 

Windenergie integrieren ließen, aber gemäß § 249 Abs. 3 BauGB bis 31.12.2030 planungs-

rechtlich auch außerhalb der im Entwurf des STp Energie MD festgelegten Vorranggebiete 

für die Nutzung der Windenergie gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB genehmigt werden kön-

nen, so dass hier Änderungsgenehmigungen gemäß § 16b BImSchG, in der Fassung die in 

§ 249 Abs. 3 BauGB angegeben ist, zu erwarten sind.  

 

Damit trägt die Gemeinde Hohe Börde bereits einen der höchsten Flächenanteile für die 

Nutzung der Windenergie in der gesamten Planungsregion Magdeburg und die Grenzen der 

Raum- und Umweltverträglichkeit sind damit im Gebiet der Gemeinde Hohe Börde erreicht. 

Obwohl eine Überlastung des Raumes bereits ausgehend von dieser Bestandssituation in 

der Tendenz erkennbar wird, ist die RPM im Einvernehmen mit der Gemeinde Hohe Börde 

auch unter Würdigung des Gegenstromprinzips gemäß § 1 Abs. 3 Raumordnungsgesetz als 

Leitvorstellung der Raumordnung mit den im Entwurf des STp Energie MD festgelegten 

Vorranggebieten für die Nutzung der Windenergie an die Grenzen der Raum- und Umwelt-

verträglichkeit gegangen. 

 

Zur Begründung eines Erreichens der Grenzen der Raum- und Umweltverträglichkeit im 

Gebiet der Gemeinde Hohe Börde ist besonders auf die hier vorhandenen Hochertragsbö-

den zu verweisen, welche bereits als Vorranggebiet für Landwirtschaft im wirksamen REP 

MD festgelegt sind und welche sogar in noch größerem Umfang den weniger strengen Kri-

terien genügen dürften, die nach dem im 2. Entwurf des LEP LSA festgelegten Grundsatz 

G 7.1.1-8 zukünftig mindestens bei der Festlegung als Vorranggebiet für Landwirtschaft im 

Regionalen Entwicklungsplan zu berücksichtigen sind. Auch gehört der Geltungsbereich des 

o. g. B-Plan Entwurfes nach der Erläuterungskarte - Schwerpunktraum für Landwirtschaft 

zum 2. Entwurf des LEP LSA zu dem dort dargestellten Schwerpunktraum für Landwirt-

schaft.  

 

Da mit den im STp Energie MD festgelegten Vorranggebieten für die Nutzung der Wind-

energie bereits eine Übererfüllung der gemäß § 9a Abs. 2 LEntwG LSA festgelegten regio-

nalen Teilflächenziele für die Stichtage 31.12.2027 und 31.12.2032 in Aussicht steht, wird 

insbesondere eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme solcher oder ähnlich wertvol-

ler Böden durch den als "Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land" dargestellten 

Geltungsbereich des Entwurfes der o. g. 7. Änderung des Flächennutzungsplans, soweit 

dieser die Grenzen des im STp Energie MD festgelegten Vorranggebietes für die Nutzung 

der Windenergie übertrifft, auch unter Berücksichtigung der begrenzten Flächeninan-

spruchnahme durch Windenergieanlagen als grundsätzlich nicht mehr raum- und umwelt-

verträglich bewertet.  

 



Zur Information ist in diesem Zusammenhang auch auf den im 2. Entwurf des LEP LSA 

festgelegten Grundsatz 6.2.1-10 mit der Bezeichnung Kommunale Bauleitplanung hinzu-

weisen, wonach die gemeindliche Planung von Flächen für die Windenergienutzung in Flä-

chennutzungsplänen als Sonderbauflächen und in Bebauungsplänen als Sondergebiete un-

ter Berücksichtigung der regionalplanerischen Planungskonzeption zur raumordnerischen 

Steuerung der Windenergie im Einvernehmen mit der jeweiligen Regionalen Planungsge-

meinschaft erfolgen soll.  

 

Zur Begründung des Grundsatz 6.2.1-10 wird dazu im 2. Entwurf des LEP LSA ausgeführt, 

dass Gemeinden, die im Rahmen von Resilienz- und Klimaschutzmaßnahmen zur Förde-

rung der Energie- und kommunalen Wärmeversorgung oder zur Unterstützung von Indust-

rieprozessen ortsansässiger Gewerbe- und Industriebetriebe auf erneuerbare Energien 

umstellen wollen, außerhalb der Kulisse der regionalplanerisch festgelegten Vorrangge-

biete für Windenergienutzung Flächen als Sonderbauflächen in Flächennutzungsplänen und 

als Sondergebiete in Bebauungsplänen ausweisen können.  

 

Um die Kulisse der regionalplanerisch festgelegten Vorranggebiete für Windenergienutzung 

und die zugrunde liegende Planungskonzeption nicht zu konterkarieren, soll die gemeind-

liche Planung von Flächen für die Windenergienutzung außerhalb dieser Kulisse im Einver-

nehmen mit der jeweiligen Regionalen Planungsgemeinschaft erfolgen. 

 

Der als "Beschleunigungsgebiet für die Windenergie an Land" dargestellte Geltungsbereich 

des Entwurfes der o. g. 7. Änderung des Flächennutzungsplans, soweit dieser die Grenzen 

des im STp Energie MD festgelegten Vorranggebietes für die Nutzung der Windenergie 

übertrifft, unterschreitet den hier zu dessen Abgrenzung angewendeten Mindestabstand 

vom 1.000 m zu der im Zusammenhang bebauten Ortslage von Irxleben und ist dadurch 

sowie durch die davon ausgehende zusätzliche Inanspruchnahme bisher nicht mit Wind-

energieanlagen bebauter Hochertragsböden in einem mit Flächenanteil von 6,89 Prozent 

der Gesamtfläche der Gemeinde Hohe Börde zuzüglich außerhalb grundsätzlich möglichem 

Repowering bereits durch die Nutzung der Windenergie sehr hoch beanspruchten Raum 

nicht mit der regionalplanerischen Planungskonzeption zur raumordnerischen Steuerung 

der Windenergie vereinbar.  

 

Ein Einvernehmen mit der Regionalen Planungsgemeinschaft Magdeburg wäre insoweit 

selbst dann nicht herstellbar, wenn die Gemeinde Hohe Börde zur städtebaulichen Begrün-

dung ihres o. g. Entwurfes angeben würde, dass sie im Rahmen von Resilienz- und Klima-

schutzmaßnahmen zur Förderung der Energie- und kommunalen Wärmeversorgung oder 

zur Unterstützung von Industrieprozessen ortsansässiger Gewerbe- und Industriebetriebe 

auf erneuerbare Energien umstellen will und dafür der als "Beschleunigungsgebiet für die 

Windenergie an Land" dargestellte Geltungsbereich des Entwurfes der o. g. 7. Änderung 

des Flächennutzungsplans, soweit dieser die Grenzen des im STp Energie MD festgelegten 

Vorranggebietes für die Nutzung der Windenergie übertrifft, unverzichtbar ist.  

 

Dazu ist der Begründung des o. g. Entwurfes aber ohnehin nichts zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

 
























